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RS OGH 1992/6/4 15Os53/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1992

Norm

StPO §113 Abs1

Rechtssatz

Aus dem Fehlen eines ausdrücklichen Beschwerdeantrages "auf Änderung, Aufhebung oder Durchführung einer

Maßnahme des Untersuchungsrichters" darf die Ratskammer nicht einen Mangel des Beschwerdeinteresses ableiten.

Entscheidungstexte

15 Os 53/92
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